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Antrag 

der Abgeordneten Birgit Stöver, Dennis Thering, Richard Seelmaecker,  
Dr. Anke Frieling, Silke Seif (CDU) und Fraktion 

zu Drs. 22/16066 

Betr.: Schnell sichere Schulwege für unsere Kinder garantieren! 

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, ganz egal ob auf dem Fahrrad 
oder zu Fuß, sie sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Alleine im letzten Jahr gab 
es 637 Verkehrsunfälle mit Kindern. Dabei wurden 447 Kinder verletzt und zwei getö-
tet. Trotz des leicht gesunkenen motorisierten Individualverkehrs in Hamburg waren 
im letzten Jahr deutlich mehr Kinder an Verkehrsunfällen beteiligt als noch 2019. Auch 
im 1. Quartal 2024 wurden bereits 100 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt, ein Kind 
wurde getötet. Die immer weiter steigenden Verkehrsunfallzahlen zeigen: Hamburg 
hat ein Verkehrssicherheitsproblem – insbesondere bei den schwächsten Verkehrs-
teilnehmern. Denn eins ist klar: Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel!  

Bei einer Fülle von Baustellen, rasant über den Bürgersteig flitzenden E-Scootern und 
anderer Unwägbarkeiten entscheiden sich einige Eltern aus Sorge um die Sicherheit 
ihrer Kinder für den täglichen Abhol- und Bringdienst zur Schule. Dies stellt Hamburgs 
Schulen, vor allem aber die Grundschulen, vor große Herausforderungen. Es sorgt 
nicht nur für viel Frust bei allen Beteiligten, sondern birgt auch Unfallgefahren: Schul-
kinder, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule kommen sind durch 
die oft unübersichtliche Verkehrssituation vor Ort gefährdet. Die Schulwegsituation gilt 
es aus Sicht der CDU-Fraktion mit Augenmaß und unter Einbeziehung aller Beteilig-
ten zu verbessern. So sollten langfristig tragfähige Konzepte entwickelt werden, wel-
che gerade auf eine selbstständige Teilnahme der Kinder am Straßenverkehr abzie-
len. Denn der tägliche Weg zu Fuß zur Schule hat einen positiven Effekt auf die kindli-
che Entwicklung. Dazu zählen eine gesteigerte körperliche Bewegung verbunden mit 
dem Abbau von Müdigkeit, eine höhere Konzentrationsfähigkeit im Unterricht und die 
Stärkung von Selbstvertrauen sowie Sozialkompetenz. Kinder entwickeln durch die 
selbstständige Bewältigung ihres Schulwegs frühzeitig ein Bewusstsein für Gefahren-
situationen im Straßenverkehr und umweltfreundliche Fortbewegung. Hierzu sollten 
sie aktiv befähigt werden. Klar ist jedoch auch: Verbote und Absichtserklärungen hel-
fen hier wenig!  

Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. bestehende Konzepte, die erfolgreich gelebt werden, wie zum Beispiel „Schulex-
press“, „Tausendfüssler“ und „Zu Fuß zur Schule“, zu bündeln und die Schulen 
hierüber verstärkt und gezielter zu informieren; 

2. die Kommunikation der bereits bestehenden „Schulexpress“- und „Tausendfüss-
ler“-Standorte an die Eltern vor der Einschulung und zu Schulbeginn durch die 
Grundschulen vorzunehmen;  

3. im Rahmen der Viereinhalbjährigen-Vorstellung Eltern auf das Schulwegtraining 
und die Bedeutung der selbstständigen Bewältigung des Schulweges aufmerk-
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sam zu machen. Dies sollte einfach formuliert sein und verpflichtend auf dem ers-
ten Elternabend fortgesetzt werden;  

4. zu prüfen, ob die Fahrradprüfung in die ersten Schulmonate bis zu den Herbstfe-
rien vorgezogen werden kann, damit auch weiter weg wohnende Schülerinnen 
und Schüler die Grundschule ohne Unterstützung der Eltern erreichen können;  

5. im Rahmen der Fahrradprüfung noch deutlicher auf die Gefahren der Schulwege 
hinzuweisen; 

6. durch entsprechende Angebote wie regelmäßige Kontrollen, ehrenamtliche Repa-
raturangebote und Fahrradbörsen Hilfestellung zu leisten, dass alle Schülerinnen 
und Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen wollen, über ein funktions-
fähiges Fahrrad verfügen; 

7. den Bedarf an Fahrradinfrastruktur (insbesondere Fahrradbügeln) im direkten 
Schulumfeld zu prüfen und gegebenenfalls zu schaffen;  

8. der Bürgerschaft bis zum 31.12.2024. zu berichten.  


